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STATUTEN 

 

I Zweck 

Artikel 1 Name, Rechtsform und Sitz 

Unter dem Namen "SP Sektion Muri-Gümligen" besteht ein Verein im Sinne von 
Artikel 60ff ZGB mit Sitz in Muri-Gümligen. 

Artikel 2 Stellung, Ziele und Aufgaben 

1 Die SP Sektion Muri-Gümligen ist Teil der Sozialdemokratischen Partei der 
Schweiz (SPS) und der Sozialdemokratischen Partei (SP) des Kantons Bern und 
anerkennt deren Statuten. 

2 Sie strebt in der Gemeinde Muri-Gümligen den sozialen Zusammenhalt aller Ein-
wohnerinnen und Einwohner, eine hohe Umwelt- und Lebensqualität für alle und 
eine Wirtschaft an, die der ganzen Gesellschaft dient. 

3 Sie befasst sich zur Verfolgung dieser Ziele 

a) mit den Bauvorhaben in der Gemeinde, 

b) mit den Problemen des öffentlichen und privaten Verkehrs einschliesslich der 
Verkehrs- und Ortsplanung,  

c) mit Fragen des Umweltschutzes,  

d) mit der Sozial-, Schul- und Finanzpolitik der Gemeinde, 

e) mit der Kulturförderung. 

4 Sie sensibilisiert die Öffentlichkeit durch Zeitungsartikel und Informationsveran-
staltungen, lanciert Initiativen, nimmt Stellung zu Gemeindegeschäften und zu ak-
tuellen politischen Fragen, führt Schulungs- und Bildungsveranstaltungen durch, 
wirbt neue Mitglieder an, sammelt Finanzmittel und führt auf Gemeindeebene 
Wahl- und Abstimmungskämpfe. 

Artikel 3 Grundsätze der Kommunikation und der Zusammenarbeit 

1 Die SP Sektion Muri-Gümligen strebt die Zusammenarbeit mit allen interessierten 
Kreisen an. 

2 Die Vorstands- und Fraktionsmitglieder bemühen sich, dass in allen Gremien und 
Organen der Sektion ein offener Dialog gepflegt wird. 

Artikel 4 Beschwerderecht 

Die SP Sektion Muri-Gümligen ist berechtigt, in allen Belangen gemäss Artikel 2 
Absatz 3, welche das Beschwerderecht von Vereinen zulassen, Einsprache oder Be-
schwerde zu führen. 

Artikel 5 Vertretung 

Der Verein wird Dritten gegenüber durch ein Mitglied des Präsidiums zusammen 
mit einem weiteren Mitglied des Vorstands vertreten. 
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II Mitgliedschaft 

Artikel 6 Eintritt 

1  Mit dem Beitritt werden die Statuten der SP Muri-Gümligen anerkannt. 

2 Der Beitritt erfolgt durch eine schriftliche oder elektronische (via Internet) Bei-
trittserklärung. 

3 Das Mitglied hat seinen Wohnsitz in der Regel in der Gemeinde Muri-Gümligen. 

4 Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. 

5 Wer Mitglied der SP Muri-Gümligen ist, ist gleichzeitig auch Mitglied der SP Regi-
on Bern, der SP Kanton Bern und der SP Schweiz. 

Artikel 7 Austritt 

1 Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit durch eine schriftliche oder elektroni-
sche Austrittserklärung möglich. Der Beitrag für das laufende Jahr bleibt jedoch 
geschuldet. 

2 Bezahlt ein Mitglied seinen Mitgliederbeitrag trotz wiederholter Aufforderung 
nicht, kann es aus der Mitgliederliste gestrichen werden. Die Streichung wird durch 
den Vorstand vorgenommen und der Haupt- oder Mitgliederversammlung zur 
Kenntnis gebracht. 

3 Verhält sich ein Mitglied unethisch oder schadet es mit seinem Verhalten oder 
seinen Äusserungen dem Ansehen der SP, kann es von der Mitgliedschaft ausge-
schlossen werden. Über den Ausschluss entscheidet die Hauptversammlung oder 
die Mitgliederversammlung. Vor einem Entscheid ist das betroffene Mitglied anzu-
hören. Der Entscheid ist der Person mit einer Begründung schriftlich zur Kenntnis 
zu bringen. Es steht ihr innert 30 Tagen ein Rekursrecht an die Geschäftsleitung 
der SP Kanton Bern zu. 

 

III Organe 

Artikel 8 Organe 

Die Organe der Sektion sind: 

a) die Hauptversammlung, 

b) die Mitgliederversammlung, 

c) der Vorstand, 

d) die Rechnungsrevisorinnen und Rechnungsrevisoren, 

e) die Fraktion. 

Artikel 9 Hauptversammlung 

1 Die Hauptversammlung ist das oberste Organ der Sektion. Sie findet jährlich im 
ersten Quartal statt. Ausserordentliche Hauptversammlungen können einberufen 
werden, wenn es der Vorstand beschliesst oder wenigstens ein Fünftel der Mitglie-
der verlangt. 

2 Der Vorstand beruft Hauptversammlungen spätestens 20 Tage vor der Durchfüh-
rung durch schriftliche Einladung an alle Mitglieder der Sektion ein. 

3 Jedes Mitglied der Sektion hat das Recht, bis zu 10 Tagen vor der ordentlichen 
Hauptversammlung schriftliche Anträge einzureichen. Über nicht traktandierte Ge-
schäfte kann nur mit Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder be-
schlossen werden. 
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4 Die Hauptversammlung erledigt die folgenden Geschäfte: 

a) Kenntnisnahme des Tätigkeitsberichtes des Sektionspräsidiums und des 
Fraktionspräsidiums, 

b) Genehmigung der Jahresrechnung und des Berichts der Rechnungsrevisorin-
nen oder Rechnungsrevisoren, 

c) Genehmigung des Voranschlages für das folgende Jahr (Budget), 

d) Festsetzung der Mitgliederbeiträge und der Mandatssteuer, 

e) Wahl des Sektionspräsidiums, der Kassierin oder des Kassiers und der übri-
gen Vorstandsmitglieder, 

f) Wahl der Rechnungsrevisoren und Rechnungsrevisorinnen, 

g) Wahl der Delegierten für die Parteitage der SP Kanton Bern und des SP Re-
gionalverbands Bern-Mittelland, 

h) Erlass von Reglementen, 

i) Ausschluss von Mitgliedern gemäss Artikel 7, 

j) Änderung der Statuten, 

k) Im Jahr vor den Gemeindewahlen: Einsetzung eines Wahlausschusses zur 
Vorbereitung der Wahlen, 

l) Auflösung des Vereins. 

Artikel 10 Mitgliederversammlung 

1 Die Mitgliederversammlung tritt regelmässig zusammen. Sie wird vom Vorstand 
aufgeboten. 

2 Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören 

a) die Beschlussfassung über die Führung von Beschwerden und über die Lan-
cierung von Initiativen, 

b) die Besprechung politischer Fragen und die Beschlussfassung über die An-
träge der Mitglieder,  

c) der Ausschluss von Mitgliedern gemäss Artikel 7, 

d) die Nominierung der Kandidatinnen und Kandidaten der Sektion für die poli-
tischen Ämter und für die ständigen oder nichtständigen Kommissionen vor 
Beginn einer neuen Legislaturperiode, 

e) die Beschlussfassung über nicht budgetierte einmalige Ausgaben von über 
CHF 1000.-, 

f) die Beschlussfassung über die Durchführung von Vorträgen und Bildungsver-
anstaltungen, die voraussichtlich Kostenfolgen von über CHF 1000.- haben. 

Artikel 11 Vorstand 

1 Der Vorstand besteht aus dem Präsidium, der Kassierin oder dem Kassier sowie 
maximal sieben weiteren Mitgliedern. Das Fraktionspräsidium sowie die Mitglieder 
des Gemeinderats sind zwingend Mitglied des Vorstands. 

2 Wird das Sektionspräsidium von mehreren Personen wahrgenommen, kann der 
Vorstand um zusätzliche Mitglieder erweitert werden. 

3 Der Vorstand konstituiert sich selbst. 

4 Zu den Aufgaben des Vorstandes gehören 

a) die Vorbereitung der Haupt- und Mitgliederversammlung, 

b) die Streichung von Mitgliedern, 
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c) die Beschlussfassung über nicht budgetierte einmalige Ausgaben von unter 
CHF 1000.-, 

d) die Publikation von Artikeln sowie die Durchführung von Vorträgen und von 
weiteren Veranstaltungen zur Sensibilisierung der Bevölkerung, sofern die 
Ausgaben dafür in seinem Kompetenzbereich liegen, 

e) die Ausarbeitung von Statutenänderungen und Reglementen zuhanden der 
Hauptversammlung, 

f) die Erledigung der laufenden Geschäfte, soweit sie nicht in die Zuständigkeit 
anderer Organe fallen. 

g) die Nominierung der Kandidatinnen und Kandidaten der Sektion für die poli-
tischen Ämter und für die ständigen oder nichtständigen Kommissionen wäh-
rend der  
Legislaturperiode. 

5 Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich. Er hat Anrecht auf die Entschädigung seiner 
Aufwendungen.  

Artikel 12 Rechnungsrevision 

1 Die Rechnungsrevision wird jährlich durch zwei Rechnungsrevisorinnen oder 
Rechnungsrevisoren durchgeführt.  

2 Sie prüfen die Rechnungsführung des Vereins und erstatten der Mitgliederver-
sammlung Bericht und Antrag. 

Artikel 13 Fraktion 

1 Die Fraktion des Gemeinderates und des Grossen Gemeinderates wird aus den 
gewählten Mitgliedern der Parteiliste gebildet. Die Haupt- oder die Mitgliederver-
sammlung kann über Ausnahmen beschliessen. 

2 Die Fraktion konstituiert sich selbst. 

3 Sie bestimmt ihre Haltung im Rahmen des Parteiprogramms oder gemäss den 
Richtlinien der Parteitage oder der Hauptversammlung.  

4 Sie trifft Wahlvorschläge für Wahlen, die in die Kompetenz des Grossen Gemein-
derates beziehungsweise des Gemeinderates fallen. 

 

IV Finanzielles 

Artikel 14 Mitgliederbeiträge 

1 Die Sektion erhebt einen Mitgliederbeitrag, der sich wie folgt zusammensetzt: 

a) Beitrag SP Schweiz, 

b) Betrag SP Kanton Bern, 

c) Beitrag Regionalverband, 

d) Beitrag Sektion. 

2 Der Mitgliederbeitrag wird nach dem von der Hauptversammlung festgelegten 
Promille-Satz des Einkommens erhoben. 

3 Die Sektion erhebt auf den Sitzungsgeldern und festen Entschädigungen (Gehalt) 
ihrer Mitglieder im Gemeinderat, Grossen Gemeinderat und in ständigen oder 
nichtständigen Kommissionen eine Mandatssteuer. Die Hauptversammlung be-
stimmt den Satz. Von der Mandatssteuer ausgenommen sind Spesenvergütungen 
und Repräsentationszulagen. 

 

V Abstimmungen und Wahlen 
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Artikel 15 Vorgehen 

1 Bei Abstimmungen und Wahlen hat jedes anwesende Mitglied eine Stimme. Der 
Vorstand stimmt und wählt mit. 

2 Sofern die Versammlung nichts anderes beschliesst, erfolgen die Abstimmungen 
und Wahlen offen. 

3 Falls mehr als zwei Kandidaturen vorhanden sind, scheidet die Kandidatin oder 
der Kandidat mit der kleinsten Stimmenzahl für den zweiten Wahlgang aus. Im 
zweiten Wahlgang entscheidet das relative Mehr der Stimmenden. 

4 Bei Abstimmungen mit Stimmengleichheit fällt jenes Mitglied des Präsidiums den 
Stichentscheid, das die Sitzung leitet. Bei Wahlen entscheidet bei gleicher Stim-
menzahl das Los. 

 

VI Statutenänderungen, Auflösung des Vereins und Schlussbestimmungen 

Artikel 16 Statutenänderungen 

Statutenänderungen sind zulässig, sofern mindestens zwei Drittel der anwesenden 
Mitglieder zustimmen. 

Artikel 17 Auflösung 

1 Der Verein kann nicht aufgelöst werden, solange sich drei Aktivmitglieder dieser 
Auflösung widersetzen. 

2 Bei Auflösung des Vereins gehen sämtliche Aktiven an die SP des Kantons Bern. 

Artikel 18 Inkraftsetzung 

Die Statuten sind von der Hauptversammlung der Sektion Muri-Gümligen am 24. 
Februar 2022 beschlossen und gleichzeitig in Kraft gesetzt worden. Sie ersetzen die 
Statuten vom 14.02.2015. 

Für die SP Sektion Muri-Gümligen 

Der Sitzungsleiter: Angelo Zaccaria 

Die Protokollführerin: Vanessa Legler 
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